
1. Zweck der Ehrenordnung 
Der Turnverein Uhingen 1889 e.V. (TV Uhingen) lebt von der Treue seiner Mitglieder, dem 

Einsatz seiner Funktionäre und Übungsleiter/innen sowie den Leistungen seiner erfolgreichen 

Sportler/innen. Sie alle machen den Verein zu einer besonderen Gemeinschaft. 

Um die Vielfalt des Vereins zu honorieren und die Dankbarkeit für das Geleistete zum  

Ausdruck zu bringen, vollzieht der TV Uhingen unterschiedlichste Ehrungen, die in dieser  

Ehrenordnung geregelt sind. 

2. Sportlerehrung 
Mit ihren Erfolgen sind unsere Sportler/innen ein Aushängeschild für den TV Uhingen und 

die ganze Stadt. Dies möchte der Verein mit einer jährlichen Sportlerehrung zum Ausdruck 

bringen. 

Die Sportlerehrung erfolgt im Rahmen der Jahresschlussfeier durch die Vorstandschaft auf 

Vorschlag der Abteilungsleiter. Überreicht werden bei der Ehrung ein Schreiben der Vor-

standschaft sowie ein kleines Präsent. 

Nachfolgend sportliche Erfolge werden geehrt: 

• Platz 1–3 bei Süddeutschen oder Württembergischen Meisterschaften 

• Platz 1–5 bei Deutschen Meisterschaften 

Die letztliche Entscheidung über die zu Ehrenden liegt bei der Vorstandschaft des TV Uhin-

gen. Hierbei können auch Sportler/innen mit weiteren hier nicht aufgeführten Erfolgen  

ergänzt werden. 

3. Verbandsehrung 
Die Vielfalt des TV Uhingen lebt von seinen zahlreichen und engagierten Übungsleiter/innen 

und Funktionären. Um den enormen, häufig ehrenamtlichen Einsatz zu belohnen, unter-

stützt der TV Uhingen die Ehrung der betreffenden Personen. 

Für die Ehrung verantwortlich sind die jeweiligen Sportfachverbände bzw. der Württembergi-

schen Landessportbund. Die Abteilungsleiter oder die Vorstandschaft initiieren die Ehrung 

von Übungsleiter/innen und Funktionären, die beim zuständigen Verband zu beantragen ist. 

Die Ehrung findet, häufig durch einen Vertreter des zuständigen Verbandes, im Rahmen der 

Jahreshauptversammlung statt und wird durch ein kleines Präsent des Vereins ergänzt. 
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4. Mitgliedschaftsehrung 
Der TV Uhingen zeichnet sich durch die Treue seiner Mitglieder aus, die den Verein zu einer besonderen Gemein-

schaft macht. Diese Treue honoriert der TV Uhingen mit Mitgliedschaftsehrungen. 

Die Ehrung findet im Rahmen der Jahreshauptversammlung durch die Vorstandschaft des TV Uhingen statt. Die 

Einladung hierzu erfolgt durch die Geschäftsstelle des TV Uhingen basierend auf den im Vereinsverwaltungssys-

tem hinterlegten Eintrittsdaten. Die geehrten erhalten neben einer Ehrennadel ein kleines Präsent des TV Uhingen. 

Nachfolgende Zugehörigkeitsdauern werden nach Abschluss des entsprechenden Jahres, in dem der erforderli-

che Zeitraum erreicht ist, geehrt: 

• 15 Jahre: Vereinsnadel in Bronze 

• 25 Jahre: Vereinsnadel in Silber 

• 40 Jahre: Vereinsnadel in Gold 

• 50 Jahre: Vereinsnadel in Gold mit Kranz 

• 60 Jahre: Vereinsnadel in Gold mit Kranz (60 Jahre) 

Die Vereinszugehörigkeit wird ab Vollendung des 16. Lebensjahres gerechnet. 

5. Ehrenmitgliedschaft & Ehrenvorsitz 
Der Erfolg des TV Uhingen wird maßgeblich von herausragenden Mitgliedern geprägt. Solche Persönlichkeiten, 

die sich um die Förderung der Leibesübung und der Kultur besonders verdient gemacht haben, können auf  

Vorschlag des Vorstandes oder des Gesamtausschusses von der Hauptversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt 

werden. Sie sind beitragsfrei. 

Äußerst verdienten Persönlichkeiten kann die Hauptversammlung zudem als Ehrenvorsitzende Sitz und Stimme 

im Vorstand verleihen. 

6. Geburtstagsbesuche 
Besonders möchten sich der TV Uhingen bei seinen betagten Mitgliedern für ihre Treue zum Verein bedanken 

und überbringt diesen daher persönlich die besten Glückwünsche zu deren Geburtstag. 

Die Geburtstagsbesuche werden von einem speziellen Team des TV Uhingen vorgenommen. Grundlage sind die 

im Vereinssystem hinterlegten Mitgliedsdaten. Voraussetzung für einen Geburtstagbesuch ist eine mindestens 

40-jährige Vereinsmitgliedschaft. Dann erfolgen Besuche zu den nachfolgenden Geburtstagen: 

• 80. Geburtstag 

• 85. Geburtstag 

• 90. Geburtstag und jeden nachfolgenden Geburtstag
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